
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
 

Öffentliche Erinnerung an den Steuerzahlungstermin 
für das 1. Quartal 2012 

 
 
 

Am 15.02.2012 werden folgende Steuern und Gebühren für das 1.  Quartal 2012 fällig 
 
  Grundsteuer, Wassergeld, Kanalbenutzungsgebühren, 
  Müllabfuhrgebühren, Gewerbesteuer und Hundesteuer. 
 
Sollten Zahlungen zu einem späteren Zeitpunkt eingehen, sind wir nach § 240 der Abgabenordnung 
gehalten, entsprechende Zuschläge zu erheben. Bei Nichtzahlung fälliger Abgaben ist mit einer 
kostenpflichtigen Einziehung der Rückstände zu rechnen. 
 
Wir bitten deshalb - unter Angabe des Kassenzeichens - um termingerechte 
Zahlung. 
 
Konten der Stadtkasse: 
 
    Frankfurter Volksbank 
    BLZ: 501 900 00 # 301 213 751 
    Nassauische Sparkasse 
    BLZ: 510 500 15 # 270 000 002 
    Taunus-Sparkasse 
    BLZ: 512 500 00 # 013 035 016 
    Postbank Frankfurt 
    BLZ: 500 100 60 # 3925-604 
 
 
 
 
Allen Steuerzahlern empfehlen wir, sich dem für beide Teile vorteilhaften Bank- oder Postbank-
Lastschriftenverfahren anzuschließen. Nähere Auskunft erhalten Sie bei Ihrer Hausbank oder 
telefonisch unter der Rufnummer der Stadtkasse: 202-231/232/268 
 
 
 
Königstein im Taunus, den 06.02.2012 
- Stadtkasse - 
 
 
Schlauß, Kassenverwalterin  
 


